
• Mit wem haben Sie es zu tun? 
• NRW Finanzgerichte in Düsseldorf, Köln und Münster 

• Bestand an Klagen und Antragsverfahren zum 31.12.2017: 

     NRW  ca. 11.000 

     FG Düsseldorf ca. 3.350  (ca. 40 Richtereinsatzkräfte) 

• Alter der Verfahren in NRW zum 31.12.2017: 

    Klageeingang 2015 und älter: ca.8.600 Fälle = 27 % 

 

• Art der Erledigungen in 2017 beim FG Düsseldorf (insg. 3.546): 

− Urteile und Gerichtsbescheide  22,9 % 

− Einstellungen § 72 FGO  40,5 % 

− Klagerücknahme   29,2 % 

• In den Urteilen und Gerichtsbescheiden wurde in 21,9 % der Fälle der Klage teilweise oder ganz 
stattgegeben. 

     Insgesamt führten ca. 45 % der Klagen zu Änderungen der angefochtenen Verwaltungsakte. 



Der Bundesfinanzhof 
 

• Beim BFH waren zum 31.12.2017 noch 1.641 Verfahren anhängig 
   dafür zuständig sind 11 Senate je fünf Richter 
• Neueingänge 2017: 2.496 Verfahren 
• Erledigungen des BFH 2017: 2.571 Verfahren 
• Der Erfolgsanteil der Revisionen lag bei 44 % 
   und der Nichtzulassungsbeschwerden bei 13 % 
• Die Verfahrensdauer betrug durchschnittlich 8 Monate 
    für Revisionen mit Sachentscheidung durchschnittlich 21 Monate 
    für Nichtzulassungsbeschwerden 5 Monate 
•     nur 6 % der offenen Verfahren sind vor 2016 eingegangen 
• Hinweis auf JURIS Monatsschrift 11/2015: 
   „Die erfolgreiche Beschwerde wegen Nichtzulassung der Revision“ 



• Anzahl der von der Bundessteuerberaterkammer erfassten 
Steuerberater: 

1965   24.472 

1975   30.661 

1980   37.402 

1985  43.469 

1990  45.394 

1995  52.794 

2000  61.845 
2005   70.088 
2010    78.110 

2016      85.570 
 
 
 
 



I. nach Ablauf des Besteuerungszeitraumes: Abgabe der Steuererklärung 
 
II. Dann folgt die Steuerfestsetzung durch: Steuerbescheid 
 
III. der Einspruch (31.12.2016: ca. 2,4 Mio. bundesweit) führt zur: Einspruchsentscheidung 
 
IV. dagegen (in 1,8 % der Fälle) Klage, die –manchmal-- endet mit einem: Urteil 
 
V. damit ist –meistens-- : Schluss 
 
VI. wenn nicht eine Revision zulässig ist, eingelegt wird und –oft— 
      endet mit einem: Revisionsurteil 
 



• 1. Verpflichtungs- und Anfechtungsklagen 
 

                a) Vorverfahren = Einspruchsverfahren 
      Ausnahmen: Sprungklage (§ 45 FGO) und sog. Untätigkeitsklage (§ 46 FGO) 
     Hinweis: Untätigkeitseinspruch (§ 347 Abs. 1 Satz 2 AO) 

 
                b) Klagefrist: 1 Monat für das „Anbringen“ der Klage 
          ggf. Wiedereinsetzung 

 
 c) Beschwer und Klagebefugnis 
 

 



• 2. Leistungsklagen 
 gerichtet auf ein bestimmtes Verhalten, soweit kein VA in Rede steht 

 Beispiele: Auszahlungsanspruch, Erteilung eines Prüfungsberichtes 
 

• 3. Feststellungsklage 

 subsidiär gegenüber anderen Klagearten bei Feststellungsinteresse 
 Beispiel: Pflicht zur Abgabe von USt.VA 
 

• 4. Nichtigkeitsklage (§ 41 Abs. 2 FGO) 
 

• 5. Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 100 Abs. 1 Satz 4 FGO) 



Die Klageschrift 
• 1. Mindestinhalt (§ 65 FGO) 

Schriftlichkeit 
Kläger und Beklagter 

 Gegenstand des Klagebegehrens 
 Verwaltungsakt 

 Einspruchsentscheidung 
• 2. Sollinhalt 
 Antrag 

 Begründung 
 Abschrift des Verwaltungsaktes und 

 der Einspruchsentscheidung 
 
 

 







• Prozeßkostenhilfe (§ 142 FGO i.V.m. §§ 114 ff. ZPO) 
  
• 1. Antrag auch vor bzw. gleichzeitig mit der Klageerhebung 
• 2. Voraussetzungen (§ 117 ZPO) 
 --Darstellung des Streitverhältnisses 
 --Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen  
    Verhältnisse auf amtlichem Vordruck 
 
• 3. Erfolgsaussichten in der Sache und Bedürftigkeit 
• 4. Sonderfall:  PKH für juristische Personen 



• Klagebegründung (§ 65 Abs. 1 FGO) 
 --Bezeichnung des Gegenstandes des Klagebegehrens 
 --Ggf. gerichtliche Ausschlussfrist § 65 Abs. 2 Satz 2 FGO! 
--Sachverhaltsdarstellung, Schlüssigkeit, Nachweismittel 
 Arbeit am Sachverhalt 
 spätere Ergänzungen, Korrekturen? 
--Amtsermittlung vs. Mitwirkungspflichten (ggf. § 79 b FGO) 
--Rechtsausführungen? 
  Akteneinsicht (§ 78 FGO), neu: die E-Akte! 
  erörterungstermin (§ 79 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 FGO) 
  Verzicht Auf mündliche VerhAndlung (§ 90 Abs. 2 FGO)? 

 







Klagefrist versäumt? 
(Empfehlung: DStZ 2012, 583, AO-StB 2012, 332) 
• Bei Fristversäumnis (Verpflichtungs- und Anfechtungsklagen) 
 --Wiedereinsetzungsantrag und 
 --Angabe der Tatsachen und 
 --Nachholung der versäumten Rechtshandlung 
   innerhalb von 2 Wochen nach Wegfall des Hindernisses 
   (§ 56 Abs. 2 FGO) 
• Problem: Berichtigungsantrag gem. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO 
          bei erfolglosem Wiedereinsetzungsantrag 



• Was passiert im Klageverfahren? 
  
 
 
 
 
• a) Schriftsätze (Ping-Pong) 
• b) Akteneinsicht (§ 78 FGO) 
• c) Zeugen (beauftragter Richter, schriftliche Aussage) 
• d) Privatgutachten sinnvoll? 
• e) Klageänderung bedingt möglich (§ 67 FGO) 

 



• Das Gericht = zunächst der Berichterstatter 
 
• Vorbereitung der mündlichen Verhandlung (§ 79 a FGO) 
    Ermittlungspflicht/-recht des Gerichts? 
    ggf. Beweiserhebungen 
 
• Fristsetzungen: Vollmacht? § 62 Abs. 6 FGO 
   Bezeichnung des Streitgegenstandes (§ 65 FGO) 
   Vorlage von Nachweisen (ggf. § 79 b FGO) 
• Erörterungstermin (§ 79 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 FGO) 
• (Berichterstatter-) Gerichtsbescheid 
 

 



• Thema Befangenheit 
 

• -- Ausschlussgründe (§ 51 FGO i.V.m. § 41 ZPO) 
 

• -- Ablehnungsgründe (§ 51 FGO i.V.m. § 42 Abs.2 ZPO) 
    Selbstablehnung § 48 ZPO 

 
• --Befangenheitsantrag (§ 44 ZPO): 
    Glaubhaftmachung des  Grundes 

 



• Abschluss des Klageverfahrens 
 
• 1. Klagerücknahme                Einstellungsbeschluss (§ 136 Abs. 2 FGO) 
• 2. Hauptsacheerledigungserklärungen (§ 138 FGO) 
       bei übereinstimmenden Erklärungen ist das Verfahren beendet 
  Kostenbeschluss 
• 3. Vertagung 
• 4. Urteil nach mündlicher Verhandlung 

 
• Hinweise:  --Sonderfall Kosten eines Beigeladenen 
  --Kosten des Vorverfahrens § 139 Abs. 3 Satz 3 FGO 



• Ablauf der mündlichen Verhandlung 
--  Ladung (Frist, Verlegungsantrag) 
--  Eröffnung durch Aufruf zur Sache 
--  Sachvortrag des Berichterstatters/Einzelrichters 
--  Erörterung mit den Beteiligten, Rechtsgespräch 
--  ggf. Beweisaufnahme 
--  Plädoyer 
--  Anträge 
--  Urteilsverkündung nach Beratung 
 --  Ausnahme ohne mündliche Verhandlung bei bei Verzicht (§ 90 Abs.2 
FGO), Gerichtsbescheide (§ 90a FGO), geringem Streitwert (§ 94a FGO) 

 





Die Revision 
 

• 1. Zulassung durch das FG 
       Revisionszulassungsgründe: --grundsätzliche Bedeutung 

    --Verfahrensmängel 
    --Fortbildung des Rechts oder 
Sicherung der einheitlichen Rechtsordnung 
Einlegungsfrist 1 Monat (Begründung 2 Monate) 

• 2. Nichtzulassungsbeschwerde 
 Einlegungsfrist 1 Monat (Begründung 2 Monate) 



• Die Aussetzung der Vollziehung § 69 FGO 
 

      Für Eilige! 
 
 
 

• 1. Zulässigkeit des Antrages 
−Anfechtungseinspruch oder Anfechtungsklage in der Hauptsache 
−zuvor Antrag vom FA abgelehnt 
−oder Antrag vom FA nicht in angemessener Frist entschieden 
−oder eine Vollstreckung droht 



• 2. Begründetheit des Aussetzungsantrages 
 

• Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen VA bei 
summarischer Prüfung anhand präsenter Nachweismittel 
 

• oder die Vollziehung würde eine unbillige Härte zur Folge haben 
 

• Sicherheitsleistung? 
• Beschränkung der Höhe nach § 69 Abs. 2 Satz 8 FGO! 



• Folgen einer Vollziehungsaussetzung? 
 

−Vollstreckung aufzuheben oder nicht weiter zu verfolgen 
−Unterbrechung der Zahlungsverjährung 
−Fälligkeit hinausgeschoben 
−Keine Säumniszuschläge 
−aber Aussetzungszinsen: 6 % p.a. 



Vorteile des Eilverfahrens? 
 

−relativ schnelle Entscheidung 
 

− faktisch aufschiebende Wirkung durch Antragstellung 
 

−keine Beiladungen 
 

−niedrige Kosten (10 % des Streitwertes des Hauptsacheverfahrens) 





Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
 

• Subsidiär gegenüber der Aussetzung der Vollziehung 
 

• Anordnungsanspruch als Sicherungs- oder Regelungsanspruch 
• Anordnungsgrund, wenn zur Abwendung wesentlicher Nachteile 

erforderlich 
 

• Einzig wichtiger Fall in der Praxis: 
   Vollstreckungsaufschub aus Billigkeitsgründen gestützt auf § 258 AO 





Viel Erfolg! 
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